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wer hätte sich das vor einigen Monaten vorstel-
len können? Einzelhandelsgeschäfte, Gaststät-
ten und sogar ganze Fabriken geschlossen. Lee-
re Busse, Taxis und Flugzeuge, Einbrüche bei 
den Transportaufträgen – die Coronakrise hat 

die Verkehrsbranche bis ins Mark getroffen. Viele unserer Mitgliedsunter-
nehmen kämpfen um die wirtschaftliche Existenz. Für uns als BG Verkehr 
ist klar: Wir wollen tun, was in unseren Kräften steht, um die Unterneh-
men zu unterstützen. Mit einer zinslosen Stundung der Beitragszahlung 
und weiteren Erleichterungen für durch die Corona-Pandemie in Not ge-
ratene Unternehmen sind wir schon zu Beginn der Krise aktiv geworden. 
Eine weitere gute Nachricht: Der Beitragsfuß für das Umlagejahr 2019 
bleibt in diesem Jahr stabil bei 3,00.

Geändert hat sich das Tagesgeschäft innerhalb der BG Verkehr. Mehr als 
90 Prozent der Beschäftigten arbeiteten in den letzten Wochen im Home-
office. Wir sind ein bisschen stolz, dass diese Umstellung reibungslos 
geklappt hat und die BG Verkehr zu jedem Zeitpunkt voll arbeitsfähig war – 
und es weiterhin ist. Unsere Aufsichtspersonen beraten am Telefon. Unser 
Präventionsbereich und die Kommunikation versorgen die Unternehmen im 
Internet und über unseren Newsletter mit branchenbezogenen Tipps zum 
Infektionsschutz (siehe Seite 8). Schade finden wir, dass wir Seminare und 
andere Veranstaltungen absagen mussten – aber der Schutz der Gesund-
heit von Seminarteilnehmern und Dozenten hat absoluten Vorrang.

Die Beschäftigten der BG Verkehr freuen sich schon auf den Tag, an dem 
sie wieder uneingeschränkten und sorglosen persönlichen Kontakt in 
den Mitgliedsunternehmen haben können. Bis dahin wird noch einige 
Zeit vergehen. Falls Sie bis dahin Rat und Hilfe benötigen: Wir sind für Sie 
da – nehmen Sie über die bekannten Kanäle Kontakt zu uns auf. Auch 
diese Krise geht zu Ende. Und bleiben Sie gesund!
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Wir tun alles, um unsere  
Mitgliedsunternehmen  

zu unterstützen.
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Viel Lob für 
den SicherheitsProfi

Mehr als 90 Prozent der Leserinnen 
und Leser, die an der Umfrage teilge-
nommen haben, gefällt unser Magazin 
gut oder sehr gut. Mehr als 80 Prozent 
lesen alle Ausgaben und möchten auch 
in Zukunft am liebsten viermal im Jahr 
ein gedrucktes Heft erhalten. Inhaltlich 
bevorzugen rund zwei Drittel der Leser 
praxisbezogene Handlungshilfen, 
gute Beispiele aus dem Arbeitsalltag, 
Vorschriften und Rechtsfragen, die 
möglichst kurz und prägnant präsen-
tiert werden. Unterhaltsam beschrei-
bende Texte wie die Reportage lesen 
etwa 40 Prozent. Mit insgesamt rund 
1.000 Rückmeldungen aus allen Bran-
chen gelten die Daten als aussagefähig. 
Die Redaktion wertet die Daten weiter 
aus und wird das Magazin im Sinne der 
Leserinnen und Leser weiterentwickeln.
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Ab dem 1. Mai des kommenden Jahres 
sollen neue Vorschriften für die Kenn-
zeichnung von Lkw- und Pkw-Reifen 
gelten. Das hat der Rat der Europäischen 
Union beschlossen. Die Neuregelungen  
beziehen sich auf Angaben zu Kraftstoff-
effizienz, Nasshaftung und Rollgeräusch. 
Um Verbrauchern eine Entscheidungs-

hilfe zu geben, müssen diese Anga-
ben ab dem 1. Mai 2021 genauer und 
sichtbarer ausgewiesen werden. Reifen 
für Lkw und Busse (Reifen der Klasse C3) 
müssen in Zukunft ebenfalls mit einem 
Kennzeichen versehen werden. 

www.consilium.europa.eu

Neue Kennzeichnung für Reifen

Stufen statt Sprossen

Im Jahr 2019 ist die Zahl aller meldepflichtigen 
Arbeitsunfälle in Deutschland um 0,4 Prozent auf 
873.971 gesunken. Das zeigen die vorläufigen 
Zahlen, die die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung veröffentlicht hat. Auch bei den Unfällen 
auf dem Arbeitsweg gab es einen Rückgang: Ihre 
Zahl sank um 0,9 Prozent auf 186.859. In den 
Mitgliedsunternehmen der BG Verkehr erlitten nach 
vorläufigen Zahlen im Vorjahr 81.986 Beschäftigte 
einen meldepflichtigen Arbeitsunfall. Das war ein 
Prozent weniger als 2018 (82.811). Davon ereigneten 
sich 74.127 Unfälle bei der Arbeit (2018: 74.769) und 
7.859 auf dem Arbeitsweg (2018: 8.042). Eine nega-
tive Entwicklung verzeichnete die BG Verkehr bei der 
Zahl der tödlichen Unfälle: 2019 verloren 102 Men-
schen bei einem Arbeits- oder Wegeunfall ihr Leben. 
Das waren elf mehr als im Vorjahr. 

Arbeits- und Wegeunfälle: 
rückläufiger Trend
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Abstürze von Leitern sind ein bran-
chenübergreifendes Problem. Um 
die Sicherheit zu erhöhen, wurde 
bereits 2018 die Technische Regel 
für Betriebssicherheit angepasst: 
Tragbare Leitern dürfen als hoch 
gelegener Arbeitsplatz nur verwen-
det werden, wenn der Beschäftigte 
mit beiden Füßen auf einer Stufe 
oder Plattform steht. Sprossenlei-
tern sollen also nur in Ausnahme-
fällen benutzt werden. 

Technische Regel für Betriebssicher-
heit TRBS 2121-2 „Gefährdung  
von Beschäftigten bei der  
Verwendung von Leitern“ 

kompendium.bg-verkehr.de/index.jsp

SicherheitsProfi 2/2020
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Aktuelle 
Unfallmeldungen 

Krankgeschrieben

Im Jahr 2018 waren Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich 18,5 Tage
krankgeschrieben. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft 
mussten die Unternehmen für die Entgeltfortzahlung zusammen mit den 
Arbeitgeberbeiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung rund  
62 Milliarden Euro aufbringen. 

Gefährlicher Kugelschreiber
Bis zu 300 Menschen ersticken nach Angaben 
der Aktion „Das sichere Haus“ (DSH) pro Jahr in 
Deutschland an Einzelteilen eines Kugelschrei-
bers. Zum Vergleich: Durch einen Blitzein-
schlag sind es deutlich unter zehn Menschen. 
Vor allem die lose Kappe bestimmter Kugel-
schreibermarken kann beim gedankenverlo-
renen Nagen an dem Kuli leicht verschluckt 
werden und im Hals stecken bleiben. 

© Getty Images/Westend61

Geschnitten
In der Betriebshalle eines Paket-
zentrums blieb ein E-Schlepper 
wegen eines technischen Defek-
tes liegen. Dieser sollte deshalb 
mithilfe eines anderen Schleppers 
zu einem Abstellplatz gebracht 
werden. Ein Zurrgurt wurde an 
das ziehende Gerät gebunden. 
Zur Verbindung mit dem defekten 
Gerät stellte sich ein Mitarbeiter 
darauf und hielt den Gurt mit den 
bloßen Händen fest. Beim Anfah-
ren rutschte der Gurt durch seine 
Hände und fügte ihm schwere 
Schnittverletzungen zu.

Abgekürzt

Ein Zusteller ging über eine 
Wiese, um den nächsten Kunden 
zu erreichen. Da das Gras sehr 
hoch stand, erkannte er eine 
Bodenvertiefung nicht. Als er dort 
hineintrat, knickte er mit dem 
rechten Fuß um. Er musste seine 
Arbeit wegen einer Prellung und 
Bänderzerrung einstellen.

Gequetscht
Ein Lkw-Fahrer wollte zwei Wech-
selbrücken auf einem gekenn-
zeichneten Abstellplatz abstel-
len. Nach dem Aussteigen fuhr 
ein weiterer Lastzug rückwärts 
auf den daneben befindlichen 
Abstellplatz. Zur Vermeidung 
einer Beschädigung wollte der 
Fahrer die geöffnete Tür seines 
Lkw schließen. Es kam trotzdem 
zu einer Kollision, wodurch seine 
linke Hand zwischen der Tür und 
dem Heck des anderen Fahrzeugs 
eingequetscht wurde.
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Kostenloses Händewaschen

Wer auf der Autobahn unterwegs ist, kann derzeit kostenlos die Sanifair- 
Sanitäranlagen nutzen. Damit will das Unternehmen an den bundesweit rund 330 Auto- 
bahnstandorten Handhy-
giene für jeden möglich 
machen. Der Zugang erfolgt 
nach Auskunft von Sani-
fair in der Regel über den 
Kindereingang, der offen 
steht. Die Aktion soll bis auf 
Weiteres gelten. Richtiges 
Händewaschen gilt als die 
sinnvollste und effektivste 
Maßnahme gegen die Infek-
tion mit Coronaviren. ©
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Die Inhalte zu Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz im Internet der 
BG Verkehr wurden themenzentrierter 
aufbereitet und optisch neu gestaltet. 
Branchenspezifische Informationen 
und wichtige Arbeitsschutzthemen  
sind jetzt enger miteinander verzahnt 
und mit dem Medienangebot der  
BG Verkehr verknüpft. Passgenaue Hin-

weise sowie Tipps zum gesundheits-
bewussten Arbeiten und zur optimalen 
Arbeitsschutzorganisation haben auf 
jeder Branchenseite einen festen Platz 
erhalten. Zudem lassen sich über die 
Kacheloberfläche tiefergehende Infor-
mationen noch leichter ansteuern. 

www.bg-verkehr.de

Neu gestaltet: Arbeitsschutzinfos im Web

Smarter Helm gibt 
Informationen 

Experten aus Wirtschaft, Verwaltung 
und Forschung wollen einen Fahrrad-
helm entwickeln, der als Kopfschutz 
dient und gleichzeitig Informationen 
bereitstellt. Er soll über eine spezi-
elle Brille zum Beispiel Zustell- und 
Verkehrsinformationen möglichst 
ablenkungsarm bereitstellen. Das 
Projekt „SmartHelm“ ist bis  
Oktober 2022 angelegt und wird  
vom Bundesverkehrsministerium 
finanziell gefördert.
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In Deutschland nehmen rund 700.000 Be-
schäftigte leistungssteigernde oder stim-
mungsaufhellende Medikamente. Das geht 
aus einer Analyse der Krankenkasse DAK 
hervor. Danach greifen besonders ältere Ar-
beitnehmer ab 60 Jahren zu Medikamenten, 
um im Beruf leistungsfähiger zu sein oder 
die Stimmung zu verbessern. Zwar sei der 
Medikamentenmissbrauch kein Massen-
phänomen. Dennoch zeige die Analyse, wie 

wichtig gesunde Rahmenbedingungen im Job seien, betont die DAK. Arbeitsanfor-
derungen dürften Mitarbeiter nicht dazu verleiten, bessere Ergebnisse mithilfe von 
Medikamenten erzielen zu wollen. Experten warnen zudem vor gesundheitlichen 
Schäden durch die Mittel. 
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Griff zur Pille

Risiko Schlaganfall

Unter Bluthochdruck und Übergewicht, 
beides Risikofaktoren für einen Schlag-
anfall, leiden viele Beschäftigte. Das 
zeigt die Bilanz der Gesundheitschecks, 
die die Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe 2019 in Betrieben angeboten hat. 

Nur 50 Prozent der rund 1.500 Teilnehmer 
erreichten einen optimalen Blutdruck. 
Normalgewicht wiesen lediglich 39 Pro-
zent auf. Trotzdem waren 91 Prozent der 
Teilnehmer der Auffassung, dass sie sich 
ausreichend bewegen.

Tipps für das 
Homeoffice

Momentan arbeiten viele Beschäftigte in 
improvisierten „Büros“, die bis vor Kur-
zem als Küche oder Esszimmer genutzt 
wurden. Ein paar Regeln erleichtern 
das ergonomische Arbeiten. So sollte 
der Arbeitsplatz seitlich zum Fenster 
ausgerichtet sein, damit kein direktes 
Licht auf den Bildschirm fällt. Der opti-
male Abstand zwischen Bildschirm und 
Sitzplatz beträgt 50 – 70 cm, dabei wird 
der Monitor etwas nach hinten geneigt. 
Die oberste Zeile am Monitor soll sich 
etwa auf Augenhöhe befinden. So hält 
man den Kopf beim Blick auf den Moni-
tor leicht gesenkt, was Verspannungen 
vorbeugt. Die Unterarme sollten beim 
Tippen nicht abknicken, die Füße fest 
auf dem Boden stehen und die Ober-
schenkel eine gerade Linie zur Sitzfläche 
bilden. Regelmäßige Pausen entlasten 
das Muskel-Skelett-System.

6  |   S CH N E L L I N F O R M I E RT

SicherheitsProfi 2/2020

https://www.bg-verkehr.de


©
 A

do
be

 S
to

ck
 / s

tu
di

op
ho

to
pr

o

©
 A

do
be

 S
to

ck
 /

ke
rk

ez
z 

Das Gehör braucht Entspannung 

Schwerhörigkeit entwickelt sich oft schleichend. Fast jeder sechste  
Mensch in Deutschland ist davon betroffen. „Nicht alle Ursachen für 
Hör minderungen lassen sich vermeiden. Aber in vielen Fällen schützt der 
achtsame Umgang mit dem eigenen Gehör“, sagt Dr. Florian Schelle vom 
Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. 
Wer Lärm ausgesetzt war, sollte sich anschließend Ruhe gönnen. Bis zu 
16 Stunden benötigt das Gehör, um sich von den Strapazen zu erholen. 
Beim Kauf von Rasenmähern, Bohrmaschinen und anderen lauten Gerä-
ten gilt: Je niedriger die Dezibelangabe, desto geringer die Gefährdung 
für die Ohren. Gehörschutz hilft bei lauten Veranstaltungen und in einer 
lauten Arbeitsumgebung. 

www.dguv.de/ifa/fachinfos/laerm

DGUV Information  
„Ladebrücken“

Eine neue Information  
der Deutschen Gesetzlichen Unfall- 
versicherung gibt Hinweise zu sicher- 
heitstechnischen Anforderungen,  
zur Beschaffung und Prüfung von Lade-
brücken. Enthalten sind auch eine  
Musterbetriebsanweisung sowie  
Informationen zur Unterweisung  
von Beschäftigten.

Beförderung  
von Flüssiggas  

Diese Information fasst das 
geltende Regelwerk über die 

Beförderung von Flüssiggas- 
flaschen, Druckgaspackungen und 
Gaspatronen zu Betrieben, Baustellen 
und anderen Einsatzorten zusammen und 
stellt eine Hilfe für Unternehmer bei der 
Umsetzung dar. 

Sichere  
Fahrzeugwäsche 

Die Broschüre bietet 
Hinweise zum sichereren 
Arbeiten in öffentlichen oder 

innerbetrieblichen Fahrzeug-
waschanlagen. Ziel der Information ist es, 
über wesentliche Gefährdungen bei der 
Fahrzeugwäsche zu informieren und Maß-
nahmen für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Fahrzeugwäsche aufzuzeigen.

Fahrbare Hubarbeitsbühnen
Auf Baustellen und bei vielen Tätigkeiten in den  
Betrieben kommen immer häufiger fahrbare Hub-
arbeitsbühnen zum Einsatz. Eine neue Broschüre 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
informiert über den sicheren Einsatz dieser Geräte.

Neu erschienen

Hitze im Auto führt zu Unwohlsein, Reizbarkeit 
und Konzentrationsproblemen. Zudem steigen 
Herzfrequenz und Blutdruck. Der Körper muss 
jetzt ausreichend mit Flüssigkeit versorgt wer-
den. Ratsam ist es, häufig kleine Flüssigkeits-
mengen zu sich zu nehmen, aber nie mehr als 
0,25 Liter auf einmal. Das Getränk sollte nicht 
zu kalt sein, so nimmt der Magen es besser 
auf. Kohlensäurehaltige Getränke können bei 
längerem Sitzen zu einer Überblähung des 
Magen-Darm-Traktes führen. 

Flüssigkeitshaushalt  
muss stimmen

Stehkassenarbeitsplätze 
Die Informationsschrift enthält Hinweise zu den Anforderungen 
und Arbeitsmitteln an Kassentischen, zu Umgebungsbedingun-

gen von Stehkassenarbeitsplätzen und zur Arbeitsorganisation. 
Themen sind auch die psychische Belastung, der Umgang mit 
Zahlungsmitteln und die Prävention von Raubüberfällen. Außerdem 

gibt es Hinweise zur Erstellung von Betriebsanweisungen und zur 
Unterweisung von Beschäftigten an Stehkassenarbeitsplätzen.

Alle Neuerscheinungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung unter: publikationen.dguv.de

S CH N E L L I N F O R M I E RT  |   7
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Die Präventionsfachleute der BG Verkehr infor-
mieren die Mitgliedsunternehmen seit Wochen 
persönlich und im Internet über Maßnahmen zum 

Infektionsschutz. Einige praktische Hinweise haben wir 
auf dieser Doppelseite zusammengestellt, mehr gibt es 
im Internet.

Unabhängig von den vielen Einzelmaßnahmen, die jedes 
Unternehmen treffen muss, gelten zwei Grundsätze, die 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Be-
standteil des Arbeitsschutzstandards veröffentlicht hat: 

1. Unabhängig vom betrieblichen Maßnahmenkon-
zept sollen in Zweifelsfällen, in denen der Mindest-
abstand nicht sicher eingehalten werden kann,
Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt
und getragen werden.

2. Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht zum 
Beispiel eine vom Arzt abgeklärte Erkältung) oder
Fieber sollen sich generell nicht auf dem Betriebsge-
lände aufhalten. Empfehlungen für Ausnahmen bei
Beschäftigten in kritischen Infrastrukturen gibt das
Robert-Koch-Institut. Der Arbeitgeber muss ein Ver-
fahren zur Abklärung von Verdachtsfällen festlegen.

Gesund bleiben 
in Zeiten von Corona

Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss für den  
SicherheitsProfi Anfang Mai war und wir in unserem Magazin 
auf aktuelle Entwicklungen nicht mehr reagieren können.  
Bitte nutzen Sie deswegen auch unsere Tipps für Unternehmen 
und Beschäftigte im Internet unter: 

www.bg-verkehr.de/coronavirus/informationen-zum-coronavirus

An Kassen, Theken oder Bankschal-
tern sind Schutzscheiben oder -folien 
sinnvoll. Erforderlich ist außerdem 
eine Begrenzung der Kundenzahl im 
Raum, um die potenzielle Belastung 
mit Infektionserregern in der Raumluft 
niedrig zu halten. Aus dem gleichen 
Grund ist gute und regelmäßige 
Lüftung wichtig. An Wartebereichen 
können Markierungen für einen 
ausreichenden Kundenabstand un-
tereinander und zum Abstand zu den 
Beschäftigten angebracht werden. 

Abstand in Filialen 
mit Kundenbetrieb 

Im stationären Bereich der Brief- und 
Paketlogistik ist das konsequente 
Anwenden der Abstands- und Hygie-
neregeln unbedingt notwendig. Dies 
gilt nicht nur für die Arbeitsbereiche 
an sich, sondern auch für Verkehrs-
wege (Treppen, Türen, Aufzüge), Um-
kleideräume, Waschräume, Toiletten 
und Aufenthaltsräume. Falls bei 
Besprechungen der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann, 
müssen Mund-Nase-Bedeckungen-
getragen werden. Regelmäßiges 
Lüften dient der Hygiene und fördert 
die Luftqualität.

Für die Übergabe von Sendungen 
sollen Konzepte entwickelt werden, 
die einen direkten Kontakt überflüs-
sig machen. Man kann zum Beispiel 
Ablageorte vereinbaren oder komplett 
auf die Quittierung bei der Paketüber-
gabe verzichten. 

Generell mindert gründliches Hän-
dewaschen das Infektionsrisiko. Die 
zusätzliche Ausstattung der Zusteller 
mit Utensilien zur Handhygiene und 
Desinfektion sowie mit Papiertüchern 
und Müllbeuteln ist deswegen emp-
fehlenswert.

Kontakte vermeiden

Alle Dienststellen der BG Verkehr 
sind derzeit für Besucher ge-
schlossen. Ausnahmen sind nur in 
Einzelfällen und nach vorheriger 
Absprache möglich.

Besucherstopp 
bei der BG Verkehr

8  |   SI CH E R & G ES U N D
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Aushang „Coronavirus –  
Allgemeine Schutzmaßnahmen“

Das Plakat beschreibt hygienische und 
organisatorische Maßnahmen zum 
Schutz vor einer Infektion mit dem 
Coronavirus im Betrieb.

Kostenloser Download:  
https://publikationen.dguv.de

Aushang „Hände schütteln“

Das Plakat „Herzlich willkommen“ 
zeigt neue Begrüßungsformen, um 
das Händeschütteln zu vermeiden.

Kostenloser Download:  
https://publikationen.dguv.de

Hygienetipps in  
verschiedenen Sprachen

Plakate zum Ausdrucken mit den 
zehn wichtigsten Hygienetipps bie-
tet die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung. Außerdem  
gibt es Plakate mit Piktogrammen 
zur Händehygiene.

www.infektionsschutz.de/ 
coronavirus.html

Medienhinweise 
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Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales weist darauf hin, dass 
die Forderung nach einem Hygiene- 
konzept erfüllt wird, wenn die Hygie-
nemaßnahmen eingehalten werden, 
die im SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard beschrieben sind. Sie 
müssen, wo erforderlich, angepasst 
und branchenspezifisch umgesetzt 
werden. Ein darüber hinausgehen-
des „Hygienekonzept“ als eigenstän-
diges Dokument ist für die Betriebe 
nicht erforderlich.

Hygienekonzept als
eigenständiges 
Dokument nicht 
erforderlich 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Gesundheitsrisiken hat die BG Ver- 
kehr bundesweit alle Seminare bis 
einschließlich 31. August 2020 
abgesagt. Die Teilnehmer werden 
benachrichtigt und informiert, falls 
ein Ersatztermin angeboten wird.

Seminarbetrieb bis
Ende August eingestellt

Beschäftigte in der Telekommunika-
tion sollten Außendienste möglichst 
allein oder in festen kleinen Teams 
wahrnehmen. Auch hier sowie beim 
Kundenkontakt gelten die bekannten 
Abstands- und Hygieneregeln. Falls 
ein Kunde sichtbar erkrankt ist, wird 
der Einsatz abgebrochen.

Grundsätzlich sollte man für alle 
Arbeitsabläufe prüfen, ob Einzelar-
beit möglich ist, ohne dass dabei 
zusätzliche Gefährdungen entstehen. 
Andernfalls sind möglichst kleine, 
feste Teams zu empfehlen. Das 
reduziert die Kontakte zwischen den 
Betriebsangehörigen bei Fahrten 
und Arbeitseinsätzen außerhalb der 
Betriebsstätte. 

Werkzeuge und Arbeitsmittel  
werden nach Möglichkeit  
personenbezogen verwendet und 
regelmäßig gründlich gereinigt.

Allein in den 
Außendienst

Wie auch schon vor der Corona-
pandemie müssen sich Ersthelfer 
vor Infektionen schützen, das heißt 
Handschuhe und eventuell eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und 
nach dem Einsatz auf die gründliche 
Reinigung oder Desinfektion der Hän-
de achten. Die Ausrüstung im Betrieb 
sollte vor allem um Beatmungstü-
cher ergänzt werden, um im Notfall 
Ersthelfern die Angst vor Ansteckung 
bei einer lebensrettenden Wieder-
belebungsmaßnahme zu nehmen. 
Ausführliche Informationen gibt der 
Fachbereich Erste Hilfe der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung.

www.dguv.de

Infos zur Ersten Hilfe

Bei Stundungsanträgen prüfen wir, 
ob und wie stark das Unternehmen 
von der Krisensituation betroffen ist. 
Als Nachweis reicht zum Beispiel eine 
Kopie des Antrages auf Kurzarbei-
tergeld oder des Bewilligungsbe-
scheides der Bundesagentur für 
Arbeit. Die Stundung erfolgt ohne die 
Berechnung von Zinsen, zunächst 
befristet bis 30. Juni 2020. Je nach Kri-
senverlauf ist eine weitere Stundung 
bis 30. September 2020 möglich. 
Eine Stundung ist generell nur für 
Forderungen aus dem Beitrags- und 
Vorschussbescheid 2019/2020 und 
nicht für Forderungen aus den Vorjah-
ren möglich. 

Die generelle unbefristete Stundung 
offener Posten ist weder gesetzlich 
zulässig, noch erlaubt dieses das 
Finanzierungssystem der gesetzlichen 
Unfallversicherung.

Unterstützung bei 
Liquiditätsproblemen

Wegen der Ansteckungsgefahr  
machen die Aufsichtspersonen der 
BG Verkehr derzeit nur in Ausnahme-
fällen Betriebsbesuche. Je nach Pan-
demielage und Stand der allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen werden wir 
diese Praxis anpassen. Telefonisch 
und per E-Mail sind die Präventionsex-
perten aber für die Mitgliedsunterneh-
men da und beraten selbstverständ-
lich auch zum Arbeitsschutz während 
der Corona-Pandemie. Die regionalen 
Ansprechpersonen bei der BG Verkehr 
finden Sie über die Postleitzahlensu-
che auf unserer Startseite im Internet.

www.bg-verkehr.de

Aufsichtspersonen
beraten telefonisch
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Wenn alles nach Plan liefe, stellten 
begaste Container keine ernst zu 
nehmende Gefahr dar: Der Versen-

der setzt nur Begasungsmittel ein, die zur 
Schädlingsbekämpfung zugelassen sind. 
Außen bringt er einen gut sichtbaren Warn-
hinweis an, damit beim Öffnen niemand 
gefährdet wird. Diese Container befördern 
unsere Mitgliedsbetriebe vom Hafen- oder 
Bahnterminal zu den Endkunden. Dort wer-
den sie abgeladen und bis zum Entladen der 
Ware gelagert oder geöffnet, damit ein Teil 
der Ware ausgeladen werden kann. Aus den 
Beförderungspapieren gehen Informationen 
über eine Begasung, das verwendete Mittel 
und bereits durchgeführte Belüftungen her-
vor. Alle Beteiligten wissen dank Betriebs-
anweisung und Unterweisungen, dass ein 
begaster Container nur geöffnet oder be-
treten werden darf, nachdem eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchgeführt wurde und 
eine qualifizierte Person die Freigabe erteilt 
hat. So besteht für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter keine Gefahr.
 
Und in der Praxis? 
Da gibt es gleich drei Probleme:
     Der Warnhinweis am Container fehlt, ob-

wohl Mittel zur Schädlingsbekämpfung 
eingesetzt wurden.

     Es gibt zwar einen Warnhinweis, aber der 
Container wird nicht ausreichend belüftet.

     Die Ware selbst dünstet gesundheits-
schädliche Substanzen aus, die sich im 
Container anreichern.

Erst prüfen, dann öffnen
Die Führungsverantwortlichen im Unterneh-
men müssen festlegen, wie man beim Öff-
nen von Frachtcontainern vorgeht und alle 
Beschäftigten informieren. Wichtig: Nicht 
alle schädlichen Gase erkennt man an ei-
nem verdächtigen Geruch! 

Dr. Brigitte Baumgarten, Referentin für Ge-
fahrstoffe bei der BG Verkehr erläutert dazu: 
„Heute sind die meistgebrauchten Bega-
sungsmittel bereits in niedrigen Konzent-
rationen sehr gefährlich und dabei völlig 
geruchlos. Dazu gehören das in der EU seit 
2006 verbotene und anderswo noch viel ge-
brauchte Methylbromid sowie das es erset-
zende Sulfuryldifluorid. Nur manche Gase 

verraten sich durch ihren typischen Geruch, 
zum Beispiel riecht Phosphorwasserstoff 
(Phosphin) nach Knoblauch.“ 
 Vor dem Öffnen eines Containers sollte 
man deswegen immer prüfen, ob es An-
zeichen für eine Begasung gibt. Verdächtig 
sind Container, 
     die aus Südostasien kommen,
     die leicht verderbliche oder für Schäd-

lingsbefall anfällige Waren enthalten,
     deren Lüftungsschlitze oder Türdichtun-

gen verklebt sind (bei der Kontrolle auch 
auf durchsichtige Klebestreifen achten),

     die Waren enthalten, die typischerweise 
Industriechemikalien ausdünsten, etwa 
Schuhe, Textilien oder Kunststoffprodukte. 

 
Versteckte Hinweise beachten 
Im Container selbst gibt es verschiedene Hin-
weise auf eine Begasung im Herkunftsland: 
Stauholz (es wird oft gegen Larven und Insek-
ten imprägniert), Kartuschen, kleine Blechdo-
sen oder Tütchen, in denen Begasungsmittel 

Zur Schädlingsbekämpfung 
werden Container aus Übersee 
oft mit Gas behandelt. Das ist 
legal – wird aber zum Problem, 
falls der vorgeschriebene 
Warnhinweis fehlt.
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Vorsicht beim
Öffnen von Containern!
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Jeder geschlossene 
Container könnte 
belastet sein.



gewesen sein könnten, zwischen den Palet-
ten, außerdem tote Insekten oder Nagetiere.
 
Falls vor dem Öffnen ein Verdacht besteht, 
muss geprüft werden. Der Container bleibt 
dabei geschlossen. Zunächst wird eine erste 
orientierende Messung mit Prüfröhrchen oder 
einer Prüflanze durch die Türdichtung vorge-
nommen. Dies muss in Absprache mit einer 
Person mit Fachkunde zum Freimessen gemäß 
DGUV Grundsatz 313-002 erfolgen. Zeigt die 
Messung eine Schadstoffbelastung an, muss 
der Container auf jeden Fall durch eine techni-
sche Belüftung entgast werden. Die Freigabe 
zum Betreten und Entladen des Containers 
darf anschließend nur durch eine Person mit 
Fachkunde zum Freimessen erfolgen. Jede 
Freigabe ist aber nur für begrenzte Zeit gültig, 
weil die Gefahr eines Nachgasens besteht.
 
Risiken nicht unterschätzen
Zu viel Arbeit? Schwere Unfälle sind sel-
ten, kommen aber vor (siehe Beispiele im 

Kasten). Langfristige Gesundheitsschä-
den nach dem häufigen Einatmen oder 
Hautkontakt mit den Giftstoffen werden 
dagegen bisher kaum dokumentiert, 
sind aber keineswegs auszuschließen. 
Dr. Baumgarten bekräftigt: „Ohne einen 
gewissen Aufwand geht es bei diesem 
Thema leider nicht. Denn kein Importcon-
tainer gleicht dem anderen, selbst wenn 
er aus demselben Herkunftsland und mit 
demselben Inhalt ankommt. Deswegen 
muss im Alltag auch jeder Container ein-
zeln bewertet werden!“
 
Weitere Informationen
Zur vertiefenden Information gibt es eine 
breite Auswahl an Informationsmedien, 
wie zum Beispiel einen Anfang 2020 aktu-
alisierten Flyer der BG Verkehr. Bei Bedarf 
beraten auch gern unsere Aufsichtsperso-
nen. Ihren persönlichen Ansprechpartner 
finden Sie über die Suche nach Postleit-
zahlen im Internet. (dp)

Container mit Paprikasoße 
Im Hamburger Hafen verätzte sich 
ein Mann die Atemwege, als er 
einen Container mit Paprikasoße 
in Gläsern öffnete. Die Ermittlun-
gen ergaben, dass die vorherige 
Ladung begast und der Container 
nicht ausreichend gereinigt wor-
den war.

Giftige Schuhe
Mitarbeiter einer Modefirma 
wollten einen Container mit 
Schuhen aus Fernost umpacken. 
Sie mussten mit Reizungen der 
Augen und Atemwege ins Kran-
kenhaus eingewiesen werden.

Möbel im Container
Als ein Container mit Polster-
möbeln aus Fernost entladen 
wurde, vergifteten sich mehrere 
Mitarbeiter – dies, obwohl der 
Container bereits vom Versen-
der in Deutschland und danach 
erneut auf dem Speditionshof 
belüftet worden war.

Hafenarbeiter vergiftet
Nach dem Öffnen eines Contai-
ners in Hamburg mussten Hafen-
arbeiter mit Atemstörungen ins 
Krankenhaus.

 Unfälle beim Öffnen 
     von Frachtcontainern 

Flyer „Sicherheit beim Umgang mit  
 begasten Containern“

www.bg-verkehr.de | Webcode: 11197581

DGUV Information 208-051
Gefahren beim Öffnen von Frachtcontainern
https://publikationen.dguv.de 

Themenschwerpunkt beim Institut für 
Arbeitsschutz der DGUV
www.dguv.de/ifa/praxishilfen/gefahren-
schwerpunkt-frachtcontainer

Der Hamburger Zoll kontrol-
liert einen Container. Rund 
15 Millionen Containerein-
heiten werden jährlich an 

deutschen Seehäfen umge-
schlagen. Die Europäische 

Gesellschaft für Umwelt- und
 Arbeitsmedizin geht davon
aus, dass zehn bis zwanzig 

Prozent davon begast wurden. 
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Am besten ist man mit dem 
Fülldruck unterwegs, den Fahr-
zeug- und Reifenhersteller für den 
jeweiligen Beladungszustand des 

Fahrzeugs vorgeben. Tests der Prüf-
gesellschaft DEKRA zeigten: Bei 
einem geringeren Fülldruck ist zwar 
der Bremsweg auf trockener Straße 
kürzer, gleichzeitig nimmt aber die 
Lenkpräzision ab. Das Fahrzeug 
reagiert sehr schwerfällig, bei hö-
heren Geschwindigkeiten wird es 
unbeherrschbar. Umgekehrt ergibt 
auf nasser Fahrbahn ein hoher Füll-
druck die kürzesten Bremswege. 
Der vorgegebene Reifendruck (den 
Sie etwa in der Tankklappe, im 
Bereich der Tür und in der Betriebs-
anleitung finden) ist deshalb ein 
Kompromiss, der verschiedene 
Anforderungen möglichst gut unter 
einen Hut bringen muss.
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Gibt es den richtigen 
Reifendruck?
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Mit der im April in Kraft getretenen Re-
form der Straßenverkehrs-Ordnung will 
die Bundesregierung auch die Sicherheit 
von Radfahrern erhöhen. Dazu tragen 
Maßnahmen bei wie ein generelles 
Halteverbot auf Schutzstreifen für den 
Radverkehr und die Einrichtung von 
Fahrradzonen. Beim Überholen von Rad-
fahrern und Fußgängern gilt ein Mindest-
abstand. Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen 
müssen beim Rechtsabbiegen innerorts 

Schritttempo fahren. Außerdem gibt 
es neue Verkehrszeichen – etwa einen 
Grünpfeil, der allein für Fahrradfahrer 
gilt. Ein weiteres Zeichen kann das Über-
holen von Fahrrädern oder Motorrädern 
verbieten. Um speziell für Lastenfahr-
räder Parkflächen und Ladezonen vorhal-
ten zu können, ist ein Sinnbild „Lasten-
fahrrad“ vorgesehen. 

www.bmvi.de

Mehr Schutz für Fahrradfahrer

Strafzettel wirken  
Strafzettel für Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen haben eine unmittelbare und anhaltende 
Wirkung. Das zeigt eine Studie, die die Hertie 
School in Berlin zusammen mit der Karlsuniver-
sität in Prag durchgeführt hat. Danach halten 
sich Temposünder, die mit einem Bußgeld 
belegt werden, anschließend in vier von fünf 
Fahrten an die Geschwindigkeitsbegrenzung. 

Auch zwei Jahre später fahren bestrafte Fahrer 
noch mit deutlich geringerer Geschwindigkeit 
und bleiben häufiger unterhalb des Tempolimits, 
als das zuvor der Fall war. Fahrer, die 35 Euro 
zahlen mussten, hielten sich nachher ebenso 
häufig an das Tempolimit wie Empfänger eines 
Bußgeldbescheids über 70 Euro. Zu einem ähnli-
chen Ergebnis kommen Forscher der Universität 
Passau, die die schnell verpuffende Wirkung von 
Blitzmarathons untersuchten. Gegen Temposün-
der würden nur die permanente Androhung und 
der Vollzug von Strafen helfen.  

 www.hertie-school.org/de
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Der ADAC hat das Bremsverhalten von Transportern mit automati-
sierten Notbremsassistenten in verschiedenen Szenarien und in 
beladenem und unbeladenem Zustand untersucht. Bei allen Durch-
läufen reagierte das Fahrzeug auf die Gefahr, aber die Ergebnisse 
lagen weit unter denen vergleichbarer Pkw. Bedenklich ist nach 
Einschätzung des Automobilclubs, dass sich die Ergebnisse in 
den Tests deutlich verschlechterten, wenn das Fahrzeug maximal 
beladen war. Der ADAC weist darauf hin, dass Notbrems- und Spur-
halteassistenten dennoch erheblich zur Sicherheit beitragen: Mehr 
als die Hälfte der Transporterunfälle könne damit vermieden oder 
zumindest in der Auswirkung begrenzt werden.

Nachholbedarf bei der Assistenz
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Smartphones gesund-
heitsbewusst nutzen

Wenn Dr. Thomas Draxler über die 
Wirkung von Smartphone und Co 
spricht, redet er Klartext: „Das ist 

Fluch und Segen zugleich“, sagt er. „Arbeit 
und Alltag werden dadurch leichter, aber bei 
vielen Menschen entwickelt sich inzwischen 
ein Suchtpotenzial.“ Draxler ist kein Arzt, 
sondern Gesundheitswissenschaftler und 
bei der BG Verkehr als Aufsichtsperson und 
Seminarleiter tätig. Als er vor zehn Jahren 
zum ersten Mal ein Seminar zur sinnvollen 
Nutzung digitaler Technik anbot, wurde er 
belächelt. Heute sind die Plätze frühzeitig 
ausgebucht und die Rückmeldungen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer zeigen, dass er 
den richtigen Nerv getroffen hat. Dabei geht 
es ihm keineswegs um den Versuch, die Zeit 
zurückzudrehen. „Aber wir müssen lernen, 
das richtige Maß zu finden“, betont er.

Das Schweizer Taschenmesser
In Deutschland stellen Menschen ohne 
Smartphone inzwischen eine kleine Min-
derheit dar. „Das Smartphone ist eine Art 
Schweizer Taschenmesser geworden,“ sagt 
Christian Montag, Professor für Molekulare 
Psychologie an der Universität Ulm, „weil 
es über zahllose Funktionen verfügt und 
uns im Alltag enorm unterstützt. Letztlich 
handelt es sich um ein Werkzeug, mit dem 
wir erfolgreicher als zuvor in unserer Um-
gebung bestehen können. Überspitzt for-
muliert: eine Art ausgelagertes Gehirn.“ In 

Was haben ein Hammer und ein Handy gemeinsam?  
Ganz einfach: Beide können am Arbeitsplatz Schaden anrichten. 

dieser zugespitzten Formulierung deuten 
sich allerdings auch schon die Nachteile 
an, und um die geht es in diesem Artikel: 
Ablenkung als Unfallursache, psychische 
Belastung wegen ständiger Erreichbarkeit, 
Bewegungsmangel, Schulter- und Nacken-
probleme, Überanstrengung der Augen, so-
ziale Vereinsamung trotz dauernder Präsenz 
in sozialen Netzwerken.

Gefährdungsbeurteilung – 
kein Kann, sondern ein Muss
Ein gesamtgesellschaftliches Problem löst 
man nicht am Arbeitsplatz. Dennoch ist je-
der Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, eine 
Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und 
darin auch die Risiken zu prüfen, die mit der 
Nutzung der „digitalen Werkzeuge“ verbun-
den sind. „Die Gefährdungsbeurteilung soll 
kein zahnloser Papiertiger sein, sondern ein 
effektives und wirksames Instrument, um 
Unfälle und Ausfalltage zu vermeiden“, sagt 
Dr. Draxler und ergänzt: „Hier liegt in Bezug 
auf das Smartphone eine besondere Her-
ausforderung, denn Belastungen entstehen 
auch im privaten Bereich.“ Vorschläge dazu, 
wie man gesundheitliche Risiken beim Um-
gang mit Smartphones reduzieren könnte, 
lesen Sie in der rechten Spalte. (dp) 

Was Führungsverantwortliche 
tun können
    Wenn aus dienstlichen Gründen 

 die Nutzung von Smartphones 

 erforderlich ist, bei der Anschaffung  

 der Geräte auf Ergonomie etc. achten.

    Deutlich machen, dass das Ausschal-

ten des dienstlichen Handys außer-

halb der Arbeitszeit erwünscht ist.

    Beschäftigte nicht anrufen, wenn sie 

bekanntermaßen einer Fahrtätigkeit 

nachgehen, die Entgegennahme von 

Anrufen während der Fahrt untersagen.

    Tätigkeiten definieren, bei denen die 

Handynutzung untersagt ist (Arbeit in 

der Werkstatt, während Besprechun-

gen etc.).

    Regeln in Dienstanweisung festhal-

ten und konsequent durchsetzen, 

dass sie eingehalten werden.

Was jeder privat tun könnte
    Urlaub vom Handy: für Stunden

 oder Tage.

    Software nutzen, die die Nutzung 

dokumentiert oder bestimmte Apps 

zeitweise blockiert. Benachrichti-

gungstöne ausstellen.

    Bildschirm auf Schwarz-Weiß umstel-

len (sieht weniger interessant aus 

und verkürzt die Nutzungsdauer).

    Tätigkeiten, Tageszeiten oder Orte de-

finieren, bei denen das Smartphone 

ausgeschaltet bleibt: während des 

Essens, beim Spazierengehen, bei 

Verabredungen, im Schlafzimmer, bis 

zum Frühstück etc. Gefährdungsbeurteilung 
 www.bg-verkehr.de | Webcode: 18237330

Smartphones gesund-
heitsbewusst nutzen

Digitale Werkzeuge 
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Wem ist das noch nicht passiert? Ge-
rade im Frühjahr genießt man gern 
die wärmenden Sonnenstrahlen 

und abends glühen Gesicht und Arme. Ver-
antwortlich für diesen Sonnenbrand ist die 
UV-Strahlung. In der Regel heilen die Sym-
ptome ohne Komplikationen ab. Bei lang 
anhaltender und immer wieder auftretender 
Bestrahlung müssen die Regenerationskräf-
te unseres Körpers schließlich kapitulieren, 
denn unsere Haut vergisst nichts. So kann 
Hautkrebs entstehen.

Die Sonne scheint auch während der Arbeit
Aber wie sieht es aus, wenn sich jemand bei 
seiner Arbeit längere Zeit oder andauernd im 
Freien aufhalten muss und das unabhängig 
davon, welches Wetter gerade herrscht? Be-
sonders betroffen davon sind zum Beispiel 
Abfallwerker, Zusteller, Lkw-Fahrer mit vielen 
Ladestellen, Beschäftigte auf Binnen- und See-
schiffen oder Beschäftigte auf dem Flughafen-
vorfeld. Lange Zeit wurde diese Gefahr nicht 
richtig erkannt, sodass uns jetzt die Sünden 
von gestern einholen. Deshalb können seit 
2015 bestimmte Formen des „hellen“ Haut-
krebses durch UV-Strahlung als Berufskrank-
heit anerkannt werden. Leider belegt diese 
Erkrankung bei der BG Verkehr einen Spitzen-
platz. Mehr als die Hälfte der anerkannten Fäl-
le – nämlich 180 von insgesamt 383 – ging im 
Jahr 2018 auf ihr Konto. 

Wann wird es kritisch?
Eine Belastung der Beschäftigten durch UV-
Strahlung gehört zu den Einwirkungen, die 
Arbeitgeber gemäß Arbeitsschutzgesetz be-
urteilen müssen. Es gibt aber keine einfache 
Gleichung mit dem Ergebnis „gefährlich“ oder 
„nicht gefährlich“. Ein entscheidendes Krite-
rium stellt die Dauer der Einwirkung dar. Die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
empfiehlt, dass für Beschäftigte, die regel-

mäßig länger als eine Viertelstunde direk-
ter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, 
die Prüfung geeigneter Sonnenschutzmaß-
nahmen in die Gefährdungsbeurteilung auf-
genommen werden sollte. 

Bei der Höhe der Belastung spielen weitere 
Faktoren eine Rolle, zum Beispiel die Tages- 
und Jahreszeit, die Wetterbedingungen, die 
geografische Lage und die Höhe über dem 
Meeresspiegel. Als Richtwert hierfür wurde 
weltweit der sogenannte UV-Index eingeführt. 
Er beschreibt den am Boden erwarteten Ta-
gesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen 
UV-Strahlung und ist eine Orientierungshilfe 
zur Beantwortung der Frage, wann Sonnen-
schutzmaßnahmen angewandt werden soll-
ten. Das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS) bietet hierzu einen UV-Newsletter 
an, mit dem von April bis September jeden 
Montag, Mittwoch und Freitag über die erwar-
teten UV-Indexwerte in zehn Prognosegebie-
ten für die kommenden drei Tage informiert 
wird. Auch beim Deutschen Wetterdienst 
kann man aktuelle und prognostizierte UV-
Indexwerte abfragen.

Für die Rangfolge der Sonnenschutzmaßnah-
men gilt wie üblich das Prinzip: technisch vor 
organisatorisch vor personenbezogen (TOP).

Schatten spendet Schutz
Wenn möglich sollte zwischen 11 und 16 Uhr 
bevorzugt im Innenraum oder im Schatten ge-
arbeitet werden. Geschickte Planung reduziert 
die Tagesexposition. Selbstverständlich muss 
auch für die Pausen ein schattiges Plätzchen 
zur Verfügung stehen. 

Für ständige Arbeitsplätze im Freien ist eine 
technische Beschattung, etwa durch eine 
Überdachung, unumgänglich. Sind zum Bei-
spiel Plätze für manuelle Abfallsortier- oder 

Reinigungsarbeiten im Außenbereich vorgese-
hen, dann bitte nur im Schatten. Das gilt auch 
für Arbeitsplätze, die nicht ständig, aber für 
eine längere Zeit im Freien eingerichtet wer-
den (zum Beispiel Arbeitsplätze zur Instand-
haltung von Anlagen). Hier bietet sich die Ver-
wendung ausreichend großer Sonnenschirme 
oder -segel an, die den UV-Standard 801 für 
Textilien erfüllen. Wichtig zu beachten: Die 
Schutzwirkung nimmt vom Kernschatten aus 
zu den Rändern kontinuierlich ab, die Schir-
me und Segel müssen also ausreichend groß 
dimensioniert sein.

Die Kabinen von Fahrzeugen, Gabelstap-
lern, Erdbaumaschinen, Autokränen und 
vergleichbaren Arbeitsmitteln schirmen 
die UV-Strahlen nahezu ab. Dies setzt 
aber voraus, dass sämtliche Fenster ge-
schlossen bleiben. Um das sicherzustel-

Sonnenlicht enthält UV-Strahlen, die Haut und Augen schaden 
können. Deswegen müssen Arbeitgeber Schutzmaßnahmen treffen.

UV-Schutz ohne Kompromisse
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len, sollten Sie Klimaanlagen in diesen 
Geräten vorsehen.

Viel hilft viel
Erst wenn alle technischen und organisato-
rischen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, 
kommen personenbezogene Schutzmaß-
nahmen infrage. Die Beschäftigten sollen 
während der höchsten Sonneneinstrahlung 
unbedingt körperbedeckende Kleidung tra-
gen, also langärmlige Oberteile und lange 
Hosen. Auf den Kopf gehört ein Hut mit brei-
ter Krempe oder eine Kappe mit Ohren-und-
Nacken-Schutz. Unbedeckte Körperstellen 
wie Hände, Gesicht, Hals und Ohren müs-
sen gründlich und dick eingecremt werden. 
Das UV-Schutzmittel soll einen Lichtschutz-
faktor von mindestens 30 aufweisen. Der 
Arbeitgeber ist zur Bereitstellung des UV-
Schutzmittels verpflichtet. Bei der Auswahl 

berät am besten der Betriebsarzt. Bezüglich 
der Menge gilt: Viel hilft viel! Für gewöhnlich 
trägt man viel zu wenig auf – das kann die 
gewünschte Schutzwirkung um bis zu ein 
Drittel reduzieren. Übrigens: Das Nachcre-
men, das alle zwei Stunden erfolgen soll, 
verlängert die Schutzwirkung nicht, sondern 
erhält sie nur.

Wissen schafft Vorteile
Natürlich müssen die Beschäftigten über 
mögliche Gefahren durch die Sonnenstrah-
lung und über die notwendigen Schutz-
maßnahmen Bescheid wissen. Das Thema 
sollte also in Unterweisungen aufgenom-
men werden. Was weitgehend unbekannt 
ist: Bei Tätigkeiten im Freien mit intensiver 
Belastung durch natürliche UV-Strahlung 
von regelmäßig einer Stunde oder mehr 
je Tag muss der Arbeitgeber den Beschäf-

tigten eine arbeitsmedizinische Vorsor-
ge anbieten, so steht es in der Verord-
nung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge  
(§ 5 in Verbindung mit Teil 3 Abs. 2 Nr. 5 des 
Anhangs der ArbMedVV).  

Günter Heider
Fachgruppe Straßenverkehr der BG Verkehr
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 Weitere Informationen   
Bundesamt für Strahlenschutz 
www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv_node.html 
 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
dguv.de/de/praevention/themen-a-z/
sonne/index.jsp 
 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz  
und Arbeitsmedizin 
www.baua.de → Arbeitsgestaltung  
→ Physikalische Faktoren →  
Optische Strahlung

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NIEDRIG MITTEL HOCH SEHR HOCH EXTREM

Schutz 
absolut notwendig

Schutz 
erforderlich

Kein Schutz 
erforderlich

Gefahrloser 
Aufenthalt 

draußen möglich.

In der Mittagszeit möglichst nicht 
draußen aufhalten!

Unbedingt Schatten suchen!
Entschprechende Kleidung, Hut, 
Sonnenbrille und Sonnencreme 

mit ausreichendem Schutzfaktor 
sind dringend nötig. 

In der Mittagszeit Schatten suchen, 
entsprechende Kleidung, 

Hut und Sonnenbrille tragen, 
Sonnenschutzmittel mit 

ausreichendem Schutzfaktor 
auftragen. 

+

SI CH E R & G ES U N D  |   1 5

SicherheitsProfi 2/2020

https://www.bfs.de/DE/themen/opt/uv/uv_node.html
https://dguv.de/de/praevention/themen-a-z/sonne/index.jsp
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Physikalische-Faktoren-und-Arbeitsumgebung/Optische-Strahlung/Sonnenstrahlung.html


Psychologische Ersthelfer sind ebenso wie medizinische 
Ersthelfer wichtige Kontaktpersonen für jemanden, der 
körperlich oder psychisch verletzt ist. Ein Ersthelfer leistet 

wertvolle Unterstützung, um Folgeschäden vorzubeugen oder 
sie ganz zu verhindern. Es gibt zwar keine gesetzliche Pflicht zur 
Ausbildung psychologischer Erstbetreuer im Betrieb, aber wenn 
man sich dazu entschließt, solche zu benennen, dann sollten 
diese auch entsprechend den Erfordernissen ausgebildet sein.   

Was heißt psychologische Erstbetreuung? 
Am wichtigsten ist in der Regel die Stabilisierung eines Betroffenen. 
Er befindet sich in einer Ausnahmesituation und braucht jeman-

den, der einfach für ihn da ist, mit dem er reden kann, der zuhört 
und ihn mit seinem inneren Chaos nicht allein lässt. Grundlegen-
de psychologische Bedürfnisse eines jeden Menschen, wie das  
Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz und Kontakt, sind in Momenten 
der Ohnmacht und Hilflosigkeit besonders ausgeprägt und können 
vom psychologischen Ersthelfer aufgefangen werden. 
 
Strukturen im Betrieb 
Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung muss der Arbeitgeber 
die Frage beantworten, wie hoch das Risiko für den Eintritt ei-
nes traumatisierenden Ereignisses ist und was im Ernstfall zum 
Schutz der Betroffenen geschehen soll. Grundsätzlich gehört 
dazu auch eine Überprüfung der betrieblichen Strukturen: 
 

  Wurde jemand zum psychologischen Erstbetreuer  
 qualifiziert oder als erster Ansprechpartner benannt? 
     

  Ist gewährleistet, dass der psychologische Erstbetreuer   
  nach einem Extremereignis sofort informiert wird? 
 

  Kann der Erstbetreuer sofort seinen Arbeitsplatz   
  verlassen und den Betroffenen aufsuchen? 
 

  Wissen alle Mitarbeiter, wer Ansprechpartner nach  
 einem Extremereignis ist (Aushang mit Telefonnummern,   
  innerbetriebliche Meldewege festlegen)? 
 

   Gibt es einen Notfallplan für den Umgang mit  
 traumatischen Vorkommnissen? 
 

   Wurde festgelegt, wann und wie lange jemand  
 von der Arbeit freigestellt wird? 
 

    Wer informiert die BG Verkehr (Unfallanzeige, Schockfax)? 
 

Dr. Fritzi Wiessmann
Arbeits- und Organisationspsychologin  

bei der BG Verkehr 

Im Notfall muss ein psycholo-
gischer Ersthelfer ruhig und 
besonnen handeln, um dem 
Betroffenen vor allem Sicher-
heit zu geben. Was kann man 
konkret tun? 
 
  So schnell wie möglich nach 

dem Vorkommnis Kontakt zu 
dem Betroffenen herstellen.  

 
  Für einen Ortswechsel sorgen 

und Rückzugsmöglichkeiten 
schaffen. Betroffene sollten 
vom Ort des Geschehens 
weggeführt werden.  

 
  Aktuelle Bedürfnisse erfra-

gen (etwas zu trinken, eine 
Decke, ein Stück laufen …). 

 
    Zuhören, wenn der Betroffene 

reden will, oder gemeinsam 
mit ihm schweigen.

  Auskünfte geben, wenn der 
Betroffene dies wünscht. 
Manche Menschen wollen 
genau wissen, was passiert 
ist oder wie es anderen Betei-
ligten geht. 

 
     Praktische Unterstützung 

leisten, zum Beispiel den 
weiteren Betriebsablauf si-
cherstellen, wichtige private 
Dinge regeln, den Betroffe-
nen zum Durchgangsarzt 
begleiten, Angehörige infor-
mieren und einen sicheren 
Heimweg gewährleisten. 

 
     Dafür sorgen, dass bei Bedarf 

eine weiterführende Versor-
gung sichergestellt ist und 
zum Beispiel ein Kriseninter-
ventionsteam, Traumaambu-
lanzen oder Seelsorger die 
Betreuung übernehmen. 

 Aufgaben eines  
 psychologischen Erstbetreuers 

Seminare der BG Verkehr: www.bg-verkehr.de 
DGUV Information 206-023 „Standards in der  
betrieblichen psychologischen Erstbetreuung bei 
traumatischen Ereignissen“ 
https://publikationen.dguv.de/regelwerk 

Psychologische Ersthelfer wissen, was ist zu tun ist, wenn jemand 
nach einem extrem belastenden Erlebnis Hilfe braucht.  

Die Nachfrage nach Ausbildungskursen steigt. 

 Erste Hilfe für die Seele 
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Frau Dr. Wiessmann, nicht jeder eignet sich zum  
„Kümmerer“ – welche Eigenschaften sollte ein  
psychologischer Erstbetreuer haben? 

Er sollte empathisch, also einfühlsam, sein, das heißt, sich 
in andere hineinversetzen und auf sie zugehen können, Ruhe 
ausstrahlen, von den Kolleginnen und Kollegen akzeptiert 
werden und stressresistent sein. Eine psychische Grundstabi-
lität ist sicherlich hilfreich, um anderen Unterstützung geben 
zu können. 

Wenn jemand völlig verstört ist, wissen viele Menschen nicht, 
was sie als Erstes sagen oder tun sollen. Was empfehlen Sie? 

Am wichtigsten ist es, der Person zu signalisieren, dass man ab 
nun für sie da ist. Das kann verbal und nonverbal geschehen. 
Eine Aussage wie „Ich bin jetzt für Sie da und werde mich um 
Sie kümmern“ reicht schon für eine erste Kontaktaufnahme. 
Nonverbal wird das Kümmern begleitet durch das Reichen einer 
Decke, eines Taschentuchs, eines Getränks und weiterer An-
gebote wie Zuhören, wenn der Betroffene reden möchte, oder 
gemeinsames Schweigen. 

Ist Körperkontakt hilfreich und woran merke ich,  
was jemand braucht? 

Die Frage nach Körperkontakt oder nicht kann nicht univer-
sell beantwortet werden. Es gibt Menschen, die eine vor-
sichtige Berührung an Schulter, Oberarm oder Handrücken 
als wohltuend empfinden, andere zucken davor zurück. 
Damit hat sich die Frage für den psychologischen Ersthelfer 
von selbst beantwortet. Erfragt werden kann natürlich, was 
der Betroffene wünscht oder braucht. Dadurch erhält dieser 
wieder Kontrolle über sein Leben und bestimmt selbst über 
sein Wohlergehen.  

Sollte man einen Rettungswagen rufen,  
auch wenn keine körperlichen Verletzungen vorliegen? 

Das liegt im Ermessen des Helfers. Wenn er den Eindruck hat, 
dass die betroffene Person stabil ist, braucht man keine me-
dizinische Versorgung. Allerdings kann es sein, dass jemand 
plötzlich kollabiert und einen psychogenen Schock erleidet, der 
zu Kreislaufversagen führen kann. Dann müssen unverzüglich 
Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden. Für den psychologi-
schen Ersthelfer ist es daher wichtig, Betroffene während ihrer 
Begleitung genau im Auge zu behalten. 

Wie gestaltet man den Abschied vom Betroffenen? Soll man 
zum Beispiel anbieten, dass er sich auch privat melden kann? 

Jeder psychologische Ersthelfer sollte einen geordneten und 
geregelten Abschluss seiner Begleitung finden. Je nachdem, 
wie weit der Betreuungsauftrag reicht, kann er Kontakt zum 
Betroffenen halten, das heißt, auch einige Tage oder Wochen 
nach einem Vorkommnis die betroffene Person fragen, wie es 
ihr geht. Symptome eines Traumas können auch zeitverzögert 
auftreten. Eine Verlaufskontrolle sollte durch den psychologi-
schen Ersthelfer oder eine andere Person gewährleistet sein. 
Von privatem Kontakt würde ich abraten. 

Das Erlebnis wird auch den Ersthelfer bewegen.  
Wie lassen sich starke Emotionen auffangen? 

Der Eigenschutz für psychologische Erstbetreuer steht an 
erster Stelle. Wenn ich selbst nicht stabil bin, kann ich auch 
anderen nicht helfen. Ist ein psychologischer Ersthelfer stark 
mitgenommen, kann es helfen, tief durchzuatmen, eine Kur-
zentspannung zu machen oder etwas beiseitezutreten, um 
sich wieder zu fangen. Falls nichts mehr geht, ist es besser, 
die Begleitung an einen Kollegen oder an professionelle 
Helfer wie Rettungssanitäter abzugeben. Wichtig ist es auch, 
darauf zu achten, ob der psychologische Ersthelfer im Nach-
gang des Ereignisses selbst Traumasymptome entwickelt: 
Dann bedarf es der Hilfe für den Helfer in Form professionel-
ler Unterstützung.  
 (dp)
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Was beim  
ersten Kontakt  
wichtig ist …
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sIhre Frage: 

Übernimmt die BG Verkehr auch dann 
die Behandlungskosten, wenn jemand 
nachweislich Alkohol getrunken hat und 
einen Unfall verursacht? 
Tanja Sautter, Juristin bei  
der BG Verkehr, antwortet:

Hier gilt der alte juristische Grundsatz: 
Es kommt darauf an. Ist ein Beschäftigter 
volltrunken und daher nicht mehr in der 
Lage zu arbeiten, besteht grundsätzlich 
kein gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz. Hier reden Juristen von einem 
Leistungsausfall. 

Eine allgemeingültige Promillegrenze 
gibt es hierfür nicht. Vielmehr kommt 

es auf die Gesamtschau der Indizien an. 
Wer dagegen „nur“ angetrunken arbei-
tet – hier reden wir von einem Leistungs-
abfall – und dabei einen Unfall erleidet, 
für den entfällt der Versicherungsschutz 
nicht zwingend. Etwa dann nicht, wenn 
eine besondere Gefahrenlage wie 
Schnee- oder Eisglätte vorliegt und der 
Mitarbeiter sich auch ohne Alkoholein-
fluss sein Bein hätte brechen können. 

Nur wenn der Alkohol die alleinige Ur-
sache des Unfalls war und der Beschäf-
tigte in nüchternem Zustand bei gleicher 
Sachlage nicht verunglückt wäre, liegt 
eindeutig kein Arbeitsunfall vor. Das gilt 
unabhängig vom Grad der Trunkenheit. 
Auch leichte Trunkenheit kann die al-
leinige Ursache eines Unfallereignisses 
sein. Grundsätzlich empfiehlt die BG Ver-
kehr: Kein Alkohol bei der Arbeit.  
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ko BG Verkehr versichert auch  
Unfälle im Homeoffice

Wegen der Coronakrise arbeiten viele Beschäftigte von zu Hause aus. Wenn 
dabei ein Unfall passiert, greift der Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Das gilt aber nur, wenn sich der Unfall bei einer Tätigkeit ereignet, 
die in engem Zusammenhang mit den beruflichen Aufgaben steht. Ein 
Beispiel: Fällt eine Beschäftigte die Treppe hinunter und verletzt sich dabei, 
weil sie im Erdgeschoss die unterbrochene Internetverbindung überprüfen 
will, die sie für die dienstliche Kommunikation benötigt, wäre dieser Unfall 
versichert. Aber der Weg zur Toilette oder zum Essen in der Küche gelten als 
eigenwirtschaftliche Tätigkeiten und sind damit ein Fall für die Kranken- und 
nicht für die Unfallversicherung. 
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… sind unfallträchtiger als andere 
Wochentage. 20,3 Prozent aller mel-
depflichtigen Arbeitsunfälle ereig-
neten sich 2018 an diesem Tag. Das 
zeigt eine Statistik der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Auch bei den 
Unfällen auf dem Arbeitsweg lag der 
Montag vorn.

Risiko am Arbeitsplatz

Montage … 

DGUV job hilft bei  
der Arbeitsvermittlung

Unternehmen suchen Mitarbeiter, die engagiert bei der Sa-
che sind und auf die man sich verlassen kann. Ein Service der  
Berufsgenossenschaften vermittelt Bewerber, die nach einem 
Arbeitsunfall oder aufgrund einer Berufskrankheit ihre bishe-
rige Tätigkeit nicht mehr ausüben können und sich beruflich 
neu orientieren wollen. Der Vermittlungsservice hilft den Be-
troffenen bei der Wiedereingliederung auf dem Arbeitsmarkt. 
DGUV job steht bundesweit an sechs Standorten zur Verfügung. 

 www.dguv.de/job/index.jsp

https://www.dguv.de/job/index.jsp


SicherheitsProfi 2/2020

G U T V E R SI CH E RT  |   19

©
 B

G
 V

er
ke

hr
/C

hr
is

to
ph

 P
ap

sc
h

Arbeitsunfälle ereignen sich immer – 
auch in Krisenzeiten. So sind während 
der momentanen Corona-Pandemie 

sehr viele unserer Versicherten unterwegs, um 
die Versorgung der Menschen mit notwendi-
gen Gütern zu gewährleisten, um Pakete und 
Briefe zuzustellen, die Entsorgung zu sichern 
oder Personen zu befördern, die zu lebens-
wichtigen Arztterminen oder zur Arbeit müssen 
oder die im Ausland gestrandet sind und nach 
Deutschland zurückgeholt werden.

Gerade jetzt – in einer Situation, die es so 
noch nicht gegeben hat und deren weite-
rer Verlauf kaum vorhersehbar ist – ist der 
Schutz der BG Verkehr umso wichtiger. Das 
gilt in zweierlei Hinsicht: Die zivilrechtliche 
Haftung der Unternehmer nach einem Ar-
beitsunfall ist durch die Beitragszahlungen 
abgegolten und Berufstätige, die jetzt beson-
ders intensiv gefordert sind, können sich auf 

die Unfallversicherung verlassen, auf einen 
umfassenden Schutz „mit allen geeigneten 
Mitteln“: Diese Formulierung steht im Sozi-
algesetzbuch bewusst an erster Stelle. Sie 
ist Programm, Verpflichtung und Richtschnur 
der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Zurück in den Beruf
Unsere Versicherten haben nicht nur An-
spruch auf eine bestmögliche medizinische 
Versorgung im Rahmen unserer Heilverfahren 
oder auf Verletztengeld nach dem Ende der 
Entgeltfortzahlung, sondern auch auf umfas-
sende Leistungen zu beruflicher und sozialer 
Teilhabe. Auch diese Leistungen sollen laut 
Gesetz „mit allen geeigneten Mitteln“ erbracht 
werden. Hierunter fallen Hilfeleistungen jeder 
Art, die geeignet sind, den Betroffenen wieder 
die selbstbestimmte Berufsausübung zu er-
möglichen, aus der sie vor dem Arbeitsunfall 
herausgerissen wurden. 

Ist das in dem alten Beruf trotz intensiver 
Unterstützung nicht möglich, finden sie 
gemeinsam mit den Rehamanagern der 
BG Verkehr einen beruflichen Neuanfang. 
Die Berufsgenossenschaft finanziert die 
Umschulung. 

Wir unterstützen die Versicherten medizinisch 
in einem Umfang, der deutlich über die Leis-
tungen der gesetzlichen Krankenkassen hin-
ausgeht. In den Berufsgenossenschaftlichen 
Kliniken und Rehaeinrichtungen arbeiten hoch 
spezialisierte Ärzte, Therapeuten und Rehafach-
leute. In Zusammenarbeit mit unseren Netz-
werkpartnern versorgen wir die Betroffenen mit 
Hilfsmitteln, von der Orthese über Gehhilfen 
bis zum Rollstuhl. Wir unterstützen ebenso im 
häuslichen Umfeld: bei schwersten Behinde-
rungen unter Umständen sogar mit einer be-
hindertengerechten Anpassung der häuslichen 
Umgebung oder auch einer entsprechenden 
Ausstattung des privaten Kraftfahrzeuges. 

Reha vor Rente heißt der Leitgedanke der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Wir helfen 
Menschen nach einem Arbeitsunfall mit allen 
geeigneten Mitteln wieder in das Leben zurück, 
das vor dem Unfall bestand. Und das gilt jeder-
zeit – im Alltag wie in Krisenzeiten.

 Matthias Lehmann
Geschäftsführer Bezirksverwaltung Hannover 

der BG Verkehr

Die gesetzliche Unfallversicherung in Deutschland ist 135 Jahre alt. Am wichtigsten Prinzip hat sich 
seit der Gründung nichts geändert: Nach einem Arbeitsunfall sind wir für die Betroffenen da.

Jederzeit mit allen 
geeigneten Mitteln 

Wir helfen unseren  
Versicherten wieder in 
das Leben zurück, das sie 
vor dem Unfall führten.

 www.bg-verkehr.de | Webcode: 16814317

https://www.bg-verkehr.de/versicherung-leistungen


Wenn die Zeit knapp ist, wird oft im-
provisiert – und dann steigt man 
eben schnell auf den Bürostuhl, 

um an die Akten auf dem Schrank zu kom-
men. Was viele nicht glauben: Wer rückwärts 
zu Boden fällt, kann sich schlimme Wirbel-
verletzungen zuziehen. Und tatsächlich gibt 
es auch Menschen, die sich auf diese Weise 
das Genick brechen. Warum sollte man so 
blöd sein, dieses Risiko einzugehen, wenn es 
auch einen sicheren Klapptritt gibt? 

Die gesetzliche Unfallversicherung zeigt  
im Rahmen der Präventionskampagne  
kommmitmensch, wie in jedem Unter- 
nehmen gute Ideen für mehr Sicherheit am  
Arbeitsplatz sorgen. Viel kosten muss das 
nicht, im Gegenteil: Manchmal reicht es 
schon, wenn die Führungskräfte konsequent 
mit gutem Beispiel vorangehen. Weitere An-
regungen finden Sie im Internet.  (dp) 

Blöderweise auf 
den Stuhl geklettert

Wenn ein sicherer  
Klapptritt zur Hand ist, 
kommt niemand auf  
dumme Ideen. Denn  
auch bei einem Sturz  
vom Stuhl kann  
man sich das  
Genick brechen!

www.kommmitmensch.de/schlaue-ideen
 www.dguv.de/de/praevention/themen-a-z/
 stolperunfaelle/verhaltensregeln/index.jsp

© kommmitmensch
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Bei der Zustellung von Sendungen gibt 
es vieles, an dem man sich schneiden 
kann. Papierkanten zum Beispiel sind 

ziemlich scharf, aber auch beim Umgang mit 
Cuttermessern gibt es immer wieder Schnitt-
verletzungen – ja und? Pflaster drüber und 
weitermachen. So werden viele von uns re-
agieren und mit dem Pflaster ist es ja oft auch 
getan. Meist ist nach wenigen Tagen die Wun-
de verheilt, alles wieder gut – aber nicht im-
mer. Manchmal entzündet sich die Wunde, es 
kommt zu einer Infektion.

Alle Vorfälle dokumentieren 
Bei Arbeitsunfällen übernimmt die BG Ver-
kehr die Kosten, um die Gesundheit des Be-

troffenen mit allen geeigneten Mitteln wie-
derherzustellen. Kleinere Verletzungen, die 
nicht zur Arbeitsunfähigkeit führen, werden 
nicht gemeldet. Aber auch sie müssen doku-
mentiert werden, so sieht es die Unfallver-
hütungsvorschrift 1 „Grundsätze der Präven-
tion“ vor. Falls aus dem kleinen Kratzer oder 
Schnitt eine Infektion wird, ist belegt, woher 
sie kommt. Deswegen sollen alle Verletzun-
gen im Zusammenhang mit der betrieblichen 
Tätigkeit erfasst werden, unabhängig von ih-
rer Schwere. Festgehalten werden müssen:  

    Ort und Zeit des Unfalls, 
    Name der verletzten Person, 
    Unfallhergang, 
    Art der Verletzung, 
    Behandlungszeitpunkt, 
    Erste-Hilfe-Maßnahmen, 
    Name des Ersthelfers, 
    Namen von Zeugen. 

Gesundheitsdaten sicher aufbewahren 
Viele kennen ein Verbandbuch zum fortlau-
fenden Eintragen, das fünf Jahre aufbewahrt 
werden muss. Das bisher übliche Buch, 

das im Erste-Hilfe-Kasten bleibt, entspricht 
aber nicht den Vorgaben des Datenschut-
zes. Gesundheitsdaten müssen vertraulich 
behandelt werden und dürfen nicht für alle 
einsehbar sein. Sinnvoller als ein gebunde-
nes Heft sind darum einzelne Formblätter, 
zum Beispiel in Form eines Abreißblocks, der 
sich in der Nähe des Erste-Hilfe-Kastens oder 
im Fahrzeug befindet. So hat jeder schnell 
Zugang zu den Formularen. Die ausgefüllten 
Blätter werden später bei einem Ersthelfer 
abgegeben. Ein Buch, das verschlossen ir-
gendwo liegt, ist dagegen oft eine Hürde, 
denn man müsste es erst holen oder jeman-
dem Bescheid geben. Das ist unterwegs 
kaum handhabbar, deshalb unterbleiben 
oft die Einträge.  

Als Onlinevariante können auch ausfüllbare 
PDFs genutzt werden. Das ist allerdings in 
mobilen Betrieben schwierig. Je nach be-
trieblichen Gegebenheiten muss jedes Un-
ternehmen seine Lösung finden.  

Einträge auswerten 
Die Auswertung der Einträge – und das ist 
die wichtigste Aufgabe des Verbandbuches 
für die Prävention – gibt Hinweise auf feh-
lende Präventionsmaßnahmen. Wenn sich 
an bestimmten Arbeitsplätzen oder bei be-
stimmten Tätigkeiten die Bagatellunfälle 
häufen, müssen die Verantwortlichen han-
deln. Verletzungen am Papier werden sich 
nicht ganz ausschließen lassen, aber bei 
der Benutzung von Cuttermessern sollten 
selbstschließende Messer verwendet wer-
den. Diese verringern das Sichschneiden an 
der Messerfläche deutlich. (rb)

Auch wenn es nur um eine 
kleine Schnittwunde geht, ist 
ein Eintrag ins Verbandbuch 
Pflicht. Nur so werden auch 
kleine Unfallursachen im Betrieb 
identifiziert. Denn wer weiß, ob 
sich daraus nicht ein größeres 
Problem entwickelt.

Falls aus kleinen Wunden 
große Probleme werden

 Dokumentationsformular 
www.bg-verkehr.de | Webcode: 18984023 

Persönliche  
Gesundheitsdaten 
müssen vertraulich 
behandelt werden. 
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Die aktuelle Diskussion in Politik und 

Gesellschaft hinterlässt uns gelegentlich 

ratlos. Was ist jetzt richtig? Retten wir die 

Wirtschaft durch den Verzicht auf Regle-

mentierung oder müssen wir gerade jetzt 

zusätzliche Regeln aufstellen? Brauchen 

die Unternehmen zusätzliche Freiheiten 

von einengenden Vorschriften oder müssen 

gar neue Vorschriften erlassen werden, um 

die Beschäftigten vor den neuen Gefah-

ren durch einen neuen Krankheitserreger 

besser zu schützen? Es braucht vor allem 

eines: Solidarität und Achtsamkeit unter-

einander – zwei Eigenschaften, die ich bei 

vielen Menschen im Moment besonders 

eindrucksvoll und positiv erlebe. Gepaart 

mit gesundem Menschenverstand ergeben 

sich die meisten Dinge, auf die wir jetzt 

gemeinsam achten müssen, fast schon von 

allein. Und um sicherzugehen, schauen Sie 

doch regelmäßig in unsere Hinweise für 

Ihre jeweilige Branche auf unseren Inter-

netseiten. Dort unterlegen wir den Arbeits-

schutzstandard, den das Arbeitsministeri-

um für diese schwierige Zeit aufgestellt hat, 

mit auf Sie zugeschnittenen Hinweisen und 

Regeln. Wenn dann noch Fragen bleiben, 

stehen wir Ihnen auch weiterhin persönlich 

mit Rat und Tat zur Seite. Die Überwindung 

dieser Pandemie ist eine Aufgabe und 

Herausforderung für uns alle. Bleiben Sie 

zuversichtlich und gesund!

Dr. Jörg Hedtmann 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Prävention

Gemeinsam 

Erste Hilfe 
aktuell 

Bei einem lebensbedrohlichen Herz-
Kreislauf-Stillstand muss man nach 
Absetzen des Notrufs sofort mit der 
Wiederbelebung beginnen. Die bloße 
Angst vor einer Infektion entbindet nicht 
von der Pflicht, Erste Hilfe zu leisten. 
Grundsätzlich hat aber jeder Ersthelfer 
das Recht auf Eigenschutz – das bleibt 
eine Frage der persönlichen Abwägung. 
Beatmungstücher oder -hilfen können 
die Ansteckungsgefahr bei einer Atem-
spende reduzieren und sollten zur  
Erste-Hilfe-Ausrüstung ergänzt werden.

Um die Atmung zu überprüfen, legt man 
den Kopf des Betroffenen behutsam nach 
hinten (Überstrecken des Halses). Mit Ihrer 
eigenen Wange und Ihrem Ohr können Sie 
dicht über Mund und Nase die Atmung 
fühlen und hören. Beobachten Sie dabei, 
ob sich der Brustkorb hebt und senkt. 
Achtung: Gelegentliche, einzelne Atemzü-
ge sind für diese Situation typisch, aber 

keine normale Atmung. Zur Herzdruck-
massage kniet man seitlich in Höhe des 
Brustkorbes. Der Druckpunkt befindet sich 
auf der Mitte des Brustbeins. Handballen 
aufsetzen, andere Hand darüberlegen und 
mit durchgestreckten Armen und geradem 
Oberkörper 30 Herzdruckmassagen durch-
führen (zweimaliges Drücken pro Sekunde, 
etwa fünf Zentimeter tief ). Nach 30 Massa-
gen folgen zwei Atemspenden.

Es ist nicht entscheidend, ob Sie immer den 
Druckpunkt genau treffen oder im richtigen 
Rhythmus arbeiten: Hauptsache sofort han-
deln, drücken und beatmen! Der Betroffene 
braucht zum Überleben Sauerstoff. Den 
bekommt er mit der Atemspende. Durch die 
Herzdruckmassage gelangt der Sauerstoff 
zum Gehirn, wo er am nötigsten ist.

Ingo Tappert
Fachreferent für Erste Hilfe bei der BG Verkehr
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     So erreichen Sie die BG Verkehr  

Die Hauptverwaltung der
BG Verkehr in

Hamburg-Ottensen.

Hauptverwaltung  
Hamburg
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: 040 3980-0
E-Mail: mitglieder@bg-verkehr.de  
info@bg-verkehr.de
praevention@bg-verkehr.de

  www.bg-verkehr.de

Dienststelle Schiffssicherheit
Brandstwiete 1
20457 Hamburg
Tel.: 040 36137-0
E-Mail: schiffssicherheit@bg-verkehr.de

  www.deutsche-flagge.de

ASD – Arbeitsmedizinischer und  
Sicherheitstechnischer Dienst  
der BG Verkehr
Tel.: 040 3980-2250
E-Mail: asd@bg-verkehr.de

  www.asd-bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Hamburg
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: 040 325220-0
E-Mail: hamburg@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Hannover
Walderseestraße 5
30163 Hannover
Tel.: 0511 3995-6
E-Mail: hannover@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Berlin
Axel-Springer-Straße 52
10969 Berlin
Tel.: 030 25997-0
E-Mail: berlin@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Dresden
Hofmühlenstraße 4
01187 Dresden
Tel.: 0351 4236-50
E-Mail: dresden@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Wuppertal
Aue 96
42103 Wuppertal
Tel.: 0202 3895-0
E-Mail: wuppertal@bg-verkehr.de

Außenstelle Duisburg
Düsseldorfer Straße 193
47053 Duisburg
Tel.: 0203 2952-0
E-Mail: praevention-duisburg@  
bg-verkehr.de 

Bezirksverwaltung Wiesbaden
Wiesbadener Straße 70
65197 Wiesbaden
Tel.: 0611 9413-0
E-Mail: wiesbaden@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung München
Deisenhofener Straße 74
81539 München
Tel.: 089 62302-0
E-Mail: muenchen@bg-verkehr.de

Sparte Post, Postbank,  
Telekom
Europaplatz 2
72072 Tübingen
Tel.: 07071 933-0
E-Mail: tuebingen@bg-verkehr.de 

Branchenausgaben  
des SicherheitsProfi
Unser Mitgliedermagazin erscheint in  
Varianten für die Branchen  
Güterkraftverkehr, Personenverkehr,  
Entsorgung, Luftfahrt, Schifffahrt und  
Post, Postbank, Telekom. 

Kostenloser Download im Internet:

Hinweis für  
Abonnenten:
Für den Versand des Sicherheits-
Profi verwenden und speichern wir 
Ihre Adressdaten. Diese werden 
ausschließlich und unter Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben 
zum Datenschutz für den Versand 
des Magazins genutzt. Unsere Da-
tenschutzhinweise zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten finden 
Sie auf unserer Website.

Die Hauptverwaltung der
BG Verkehr in

Hamburg-Ottensen.
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   www.bg-verkehr.de/sicherheitsprofi 
www.bg-verkehr.de
Webcode: 18709008
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Die nächste  
Ausgabe des  

SicherheitsProfi  
erscheint im  

 September 2020
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Verkehr

www.bg-verkehr.de/medien/newsletter

„Wie schütze ich mein  
Team vor Covid-19?“

Ein Klick und Sie  
wissen mehr.

https://www.bg-verkehr.de/medien/newsletter
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